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Regeste

Regeste Art. 169 StGB. Verfügung über gepfändeten Lohn. Ein während der Dauer der
Lohnpfändung im Vergleich zum Existenzminimum eingetretener Mindererwerb ist auch
dann mit einem Mehrerlös auszugleichen, wenn das unterschiedliche Einkommen auf einen
Wechsel von der selbständigen zur unselbständigen Erwerbstätigkeit zurückzuführen ist.

Erwägungen

E. 2
a) Der Grundsatz, dass ein zeitweiliger Mindererwerb mit dem an sich pfändbaren
Mehrerlös der folgenden Zeit ausgeglichen werden kann, ist sowohl für den
unselbständigen wie auch für den selbständigen Erwerb anerkannt ( BGE 68 III 156 , BGE
69 III 54 E. 2, BGE 96 IV 111 f.; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl.,
Bd. 1, S. 213). Es besteht kein Grund, diesen Grundsatz dann nicht anzuerkennen, wenn der
im Vergleich zum Existenzminimum eingetretene Minder- und Mehrerlös auf einen
Wechsel von der selbständigen zur unselbständigen Erwerbstätigkeit zurückzuführen ist. Im
vorliegenden Fall waren die Einkommensverhältnisse vor und nach dem 1. April 1975 so
verschieden, dass der Ausschluss einer Kompensation von Minder- und Mehrerwerb
stossend wäre. Es wäre auch widersprüchlich, einerseits die alte Pfändung insoweit
anzuerkennen, als sie die Schuldnerin trotz der Erwerbsänderung weiterhin zur Ablieferung
des Lohnes verpflichtete, andererseits den Fortbestand der ursprünglichen Pfändung aber
insofern zu verneinen, als daraus die Möglichkeit zum Ausgleich von Minder- und
Mehrerwerb folgt. Im Gegensatz zur Ansicht der Vorinstanz sind daher die
Erwerbsverhältnisse der Beschwerdeführerin vor dem 1. April 1975 mitzuberücksichtigen.
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